
Von Zeit zu Zeit die „Krise der Ge-
richte“ auszurufen, um der Ge-
richtsausstattung und der Justizre-
form auf die Sprünge zu helfen, ist
insbesondere seitens der Rechtspro-
fessionen Richter und Anwälte ein-
geübte Praxis. Zum Anlaß zur Priva-
tisierungsforderung – heute beinahe
schon Reflex in anderen Debatten
um Versagen und Reform der öffent-
lichen Verwaltung – ist die Mängel-
diagnose an den Gerichten in Euro-
pa bisher jedenfalls nicht geworden.
Auch in den USA bestehen aufgrund
der besonderen Verfassungsstellung
der Dritten Gewalt im Staate bei der
Gerichtsbarkeit größere Privatisie-
rungshindernisse als in anderen Be-
reichen. Dennoch sind dort „private
Gerichte“ nichts Unaussprechliches,
ist dort eine Entwicklung ausgelöst,
die die öffentliche Gerichtsbarkeit
oder zumindest einige ihrer
Grundsätze politisch zur Disposition
stellt.1) 

Die Antriebskräfte der Entwicklung sind
verschiedene. Da sind einmal justizin-
terne. Gerichtsverfahren im zivil – wie
im strafrechtlichen Bereich stehen in

den USA den Betreibern relativ risikolos offen
und sind an Zahl zuletzt explodiert. Neben dem
massenhaften Prozeßkleinkram häufen sich
schwierige Prozesse mit großen öffentlichen In-
stitutionen auf der einen und zahllosen Beteilig-
ten auf der anderen Parteienseite. Justizinstan-
zen sind dadurch gezwungen, ihr Kalkül in
Richtung Fallmanagement zu verlagern, um
nicht im Caseloadproblem zu ersticken. Es ent-
steht zunehmend Druck, Gerichtsverfahren zu
„rationieren“ und frühzeitig auszufiltern, was
auf andere Weise „erledigt“ oder beigelegt wer-
den kann. In vielfältigen Formen von Anreiz
und Zwang – durch frühe neutrale Vorprüfung
der Fälle und Verpflichtung zum Durchlaufen
eines Schlichtungsverfahrens, durch tarifliche
Begünstigungen eines Vergleichs oder durch
vereinfachte und summarische Prozesse – wer-
den die knappen Gerichtsressourcen bewirt-
schaftet. In Kalifornien erlaubt das Gesetz selbst
Parteien in einem bereits gerichtsanhängigen
Verfahren, sich einen privaten Richter der Wahl
zu suchen, der zu gleichen rechtsverbindlichen
Entscheidungen wie ein Gericht befugt ist. (So-
genannte „rent-a-judges“-Projekte beschäftigen
häufig, aber nicht nur, pensionierte oder ehema-
lige Richter.) Auch in anderen Bundesstaaten
begünstigt die Rechtsprechung der Obergerichte
die Entwicklung, indem sie die Verbindlichkeit
der auf einfacheren Verfahrenswegen gefunde-
nen Lösungen mehr und mehr anerkennt. 

Auch wenn es im Gerichtssektor weder den
Verkauf staatlicher Einrichtungen an Private
noch die Praxis des „Contracting Out“ gibt (d.h.
von Verträgen über private Leistungserbringung
im öffentlichen Auftrag, wie etwa im Strafvoll-
zug), wirken sowohl Rückzugsstrategien bei der
öffentlichen Gerichtsaktivität als auch wechsel-
seitige Adaptierungen öffentlicher und privater
gerichtlicher Aktivitäten (s.o.) faktisch privati-
sierend (Provine 1992, 348). 

Gerichtsextern sind infolge dieser Justizpoli-
tik ebenso wie aus diversen Schiedsgerichten
und Schlichtungsstellen (etwa bei Konsumen-
tenbeschwerden gegenüber der Autoindustrie,
um ein Beispiel zu nennen) sowie aus Selbsthil-
feprojekten der Konfliktregelung in Nachbar-
schaften inzwischen stattliche und expandieren-
de Unternehmungen entstanden. Immer wieder
angeführt wird als Beispiel für ein erfolgreiches
kommerzielles Institut „Judicial Arbitration and
Mediation Services“ (JAMS) mit 160 Ex-Rich-
tern in Diensten und behandelten 800 Fällen pro
Monat, oder die „American Arbitration Associa-
tion“ (AAA) als traditionelle Nonprofit-Einrich-
tung. Eine weniger an rechtlichen Normen und
Prozeduren orientierte Alternative bieten die
Mitglieder der „Society of Professionals Invol-
ved in Dispute Resolution“ (SPIDR), die eher
den Markt der Scheidungs- und Familienkon-
flikte sowie des (Klein-) Kriminalitätsausgleichs
abdecken. Die „Top-Firmen“ sind jedoch jene,
die sich mit der Schlichtung internationaler
Wirtschaftskausen befassen.

Gerichte in der Situation 
des Wettbewerbs

Die öffentliche Rechtsprechung war zwar in-
sofern stets ganz entscheidend privat mitdeter-
miniert, als ihr Input von außen bestimmt war.
Und das meiste an Konflikten – was kaum zu
beachten man sich lange erlaubt hat – wurde im-
mer außerhalb der Gerichtssäle bereinigt. Die
Situation in den USA erscheint heute jedoch in-
soweit neu, als ein offener Wettbewerb zwi-
schen den verschiedenen Institutionen der
Streitbearbeitung, darunter auch den öffentli-
chen Gerichten, eingeleitet und in seinen Bedin-
gungen neugestaltet ist: 

„Öffentliche Gerichte bleiben wichtig, aber
sie stellen nicht mehr die fraglos favorisierten
Institutionen für die Abwicklung von Streitig-
keiten dar. Noch vor 20 Jahren wäre die Annah-
me zulässig gewesen, der Staat würde den Ge-
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richten genügend Vorteile verschaffen, um aus
dem Wettbewerb mit organisierten Alternativen,
wie privater Urteilsfindung, als Sieger hervorzu-
gehen. Unter den Vorteilen der Gerichte sind die
Möglichkeit, Parteien zum Erscheinen zu zwin-
gen, die Bereitstellung von Räumlichkeiten und
Personal zur Entscheidungsfindung sowie die
Erzwingbarkeit der Urteile. Kritik der Gerichte
gibt es seit langem im Übermaß, doch argumen-
tierte sie in der Vergangenheit für die Gerichts-
reform. Parteien legten ihre Konflikte privat bei,
doch die Gerichte wurden als die allgemein be-
vorzugten Einrichtungen der Streitaustragung
angesehen. Aus verschiedenen Gründen –
einschließlich größeren Glaubens an den Wett-
bewerb und geringeren Vertrauens in öffentliche
Dienstleistungen, einer angenommenen Krise
der Gerichte und empirischer Literatur über al-
ternative Institutionen sowie der Nachfrage
mächtiger und gerichtskritischer Parteien nach
anderen Verfahren und Resultaten – sind Ge-
richte heute nicht mehr so sehr privilegiert. Die
neue Wertschätzung des Marktes – unvermeid-
lich einhergehend mit einer Geringerschätzung
öffentlicher Gerichte – ist ein Grundzug der Pri-
vatisierung. Dies besagt noch nicht, wer am
Markt gewinnen wird und mit welchen Konse-
quenzen, aber aktiver Wettbewerb gilt nunmehr
als normal.“ (Garth 1992, 371)

Markt fördert Diskurs

Über die Vor- und Nachteile von Verfahren
vor unterschiedlichen Foren und mit unter-
schiedlichen Spielregeln ist plötzlich ein unbe-
fangener gesellschaftlicher Diskurs eröffnet. Die
Organisatoren von „Alternative Dispute Resolu-
tions“ (ADR) reklamieren vor allem raschere
Lösungen (eine allgemein bessere Timing-Kon-
trolle) und dadurch Kosteneinsparungen ihrer
Klienten für sich, ferner die freiere Wahl der ge-
genstandsadäquaten Verfahrensnormen bzw. der
behilflichen Professionen und Persönlichkeiten
(quasi die Richterwahl), schließlich größere Fle-
xibilität, zu Einigungen zu kommen, und die
Orientierung am größten gemeinsamen Nutzen
der unmittelbar Beteiligten. Überdies wird der
Schutz der Privatsphäre betont sowie die Ver-
meidung von Präzedenz und die Realisierbarkeit
von individuellen Lösungen, ungeachtet politi-
scher Implikationen. Für große Firmen im inter-
nationalen Geschäft ist es nicht allein das
Zeit/Kostenargument, sondern vor allem die
Chance zur Generation eines denationalisierten
Kommerzrechts jenseits der schwerfälligen und
unkalkulierbaren nationalen Gerichtskontrolle,
was die Marktangebote an außergerichtlichen
Streitbeilegungsinstrumenten attraktiv macht. 

Auf der Nachteilsseite werden weniger die in-
dividuellen als die Konsequenzen für die Gesell-
schaft im allgemeinen ins Treffen geführt: Un-
gleichheit und Standarddifferenzen zwischen
den Verfahren für Arm und Reich, Repeat-Play-
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er und One-Shoter, die Schwächung der öffentli-
chen Gerichte und ihrer Leistungsfähigkeit, Nor-
men zu kreieren und zu vermitteln, die Abschir-
mung wichtiger Informationen über
Rechtsverletzungen und privatgerichtlich gefun-
dene Entscheidungen, fehlende öffentliche Re-
chenschaftspflichtigkeit privater Dienstleister
und das Übergehen interessierter Dritter und öf-
fentlicher Interessen (Galanter/Lande 1992,
396ff). In einer einmal zugelassenen Marktsitua-
tion wirken sich die individuellen Nutzerkriteri-
en selbstverständlich stärker aus als solche ab-
strakten Nachteile „privatisierter Justiz“. 

An die Stelle dogmatischer Pro- und Kontra-
positionen im Diskurs tritt aber zunehmend die
Zurkenntnisnahme eines Spektrums von Verfah-
ren und Verfahrensdimensionen mit unterschied-
lichen Aspekten von „Privatheit“ und „Öffent-
lichkeit“. Zur Beurteilung stehen Verfahren mit
differenzierter Zugänglichkeit, Parteienherr-
schaft, Modifizierbarkeit von Prozeßregeln und
Selektierbarkeit der angewandten Normen, so-
wie unterschiedlicher öffentlicher Beteiligung,
Dokumentation und Überprüfung etc. Die harte
Alternative von legalistischem Zentralismus ver-
sus kommunitärer, gesellschaftlicher Selbst-
steuerung ist längst aufgeweicht. Das Interesse
an empirischen Befunden und Vergleichen zwi-
schen Gerichtsbarkeiten verschiedenen Typs
steigt. Die Offenheit für einen Mix an Verfahren,
für „pluralistische“ Rechtsfindung und für eine
Kombination der Vorzüge von privaten und öf-
fentlichen Einrichtungen und Prozeduren
wächst: „Gewiß gibt es, wenn wir die Sprache
strapazieren, privatere und öffentlichere Gerich-
te. In einigen ist der Einfluß der öffentlichen Au-
torität sehr ausgedünnt und indirekt. Aber die
privaten Gerichte, die zur Zeit in der öffentli-
chen Diskussion stehen – rent-a-judges und ver-
schiedene Plattformen für Wirtschafts-, Konsu-
menten-, Umwelt- und Arbeitskonflikte, die
derzeit auch Gerichte beschäftigen –, sind sehr
nahe dem öffentlichen Ende des Spektrums.
Man kann sich vorstellen, daß derlei Gerichte in
verschiedener Hinsicht noch privater werden
(oder öffentlicher). Darauf, wie öffentlich oder
privat sie sein sollten, gibt es nicht die eine rich-
tige Antwort schlechthin.“ (Galanter/Lande
1992, S. 410)

Politisch-praktische Reaktion

Auf der Ebene der faktischen Politik sind dif-
ferenzielle Trends beobachtbar. Die öffentliche
Justiz antwortet auf Entwicklungen im privaten
Sektor und umgekehrt. Kritische Beobachter re-
gistrieren eine unterschiedliche Sensibilität und
Gegensteuerungsbereitschaft gegenüber Ent-
wicklungen in den mehr oder weniger attrakti-
ven Bereichen der Streitbearbeitung. Eine Ab-
wanderung der statusträchtigen, signifikanten
Großwirtschaftskausen und einer breiteren Mit-
telklassenkundschaft finde in der Justiz den

stärksten Widerstand aus Angst vor einer dro-
henden „Domestizierung“ und „Kriminalisie-
rung“ der Gerichte. Der Wettbewerb sei am in-
tensivsten um ein bestimmtes Stratum an
Disputen und Disputanten. Er äußere sich in
vermehrten gerichtlichen Serviceangeboten an
die Wirtschaft in Form von gerichtsangelagerten
Schlichtungseinrichtungen, in Spezialisierungs-

bemühungen und in Verfahrensmodifikationen
gemäß den Klientenbedürfnissen. Am anderen
Ende hingegen, bei den kleineren Übertretungen
von Kriminalnormen, bei Nachbarschafts- und
Familienstreitigkeiten, werde die Externalisie-
rung von Verfahren eher vorangetrieben. Dort
gehe die Tendenz dahin, die außergerichtliche
Konfliktaustragung mehr und mehr gerichtlich
zur Auflage zu machen und die ursprüngliche
„Freiwilligkeit“ der Mediation einzuschränken.
Aufgrund des zögernden Interesses der Klientel
an Angeboten in formeller Konfliktregelung
werde dieser Druck mittlerweile auch von der
Vermittlerprofession selbst goutiert (Garth 1992,
377ff). 

Auch wenn die hier skizzierten Veränderun-
gen ihr Bewegungszentrum im Bereich der Zi-
viljustiz besitzen, bleibt – wie auch dieser Be-
richt am Rande zeigt – die Strafgerichtsbarkeit
nicht gänzlich unberührt davon. Die Auseinan-
dersetzung darüber, wer wieweit den Ort und
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die Form der Konfliktaustragung und -regelung
bestimmen darf, die Neudefinition von Relevan-
zen ziviler Streitigkeiten für die öffentliche Ord-
nung und von Grenzen der Privat(rechts)sphären
springt auch auf das Strafrecht über. Gerät die
Front in Bewegung, was den Staat angeht und
zwischen Streitparteien nur unter staatlicher
Aufsicht entschieden werden darf, muß auch der
Strafprozeß neu bewertet werden. Steht gerade
mit der Durchsetzung sämtlicher Kriminalnor-
men (auch etwa in privaten Beziehungen oder in
Nachbarschaften) so viel auf dem Spiel, daß
hier besonders rigide und mit größtem Aufwand
über die öffentliche Dominanz über das Verfah-
ren gewacht werden muß? Bei einer allgemei-
nen Neuverteilung der Gewichte und Mittel öf-
fentlicher Rechtspflege, diese als Gesamtheit
betrachtet, müssen außergerichtliche und se-
miöffentliche Verfahrensalternativen zumindest
für die untere und mittlere Kriminalität so früher
oder später fast notgedrungen aufs Tapet kom-
men.
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Rechtsgüterschutz 
durch Entkriminalisierung
Vorschläge der Hessischen Kommission 
»Kriminalpolitik« zur Reform des Strafrechts

Immer mehr gesellschaftliche Probleme und Gefahren werden straf-
rechtlicher Kontrolle unterstellt, während die Strafjustiz unter der Last
der Bagatellen die Grenzen ihrer Funktionsfähigkeit erreicht hat. Her-
kömmliche Vereinfachungen des Strafverfahrens werden diesem Pro-
blem nicht gerecht. Vor diesem Hintergrund empfiehlt und begründet
die Hessische Kommission „Kriminalpolitik“ die Entkriminalisierung
ausgewählter Tatbestände des Straßenverkehrsrechts, des Betäubungs-
mittelstrafrechts sowie des Eigentums- und Vermögensstrafrechts.
Daneben werden Änderungen des Strafverfahrensrechts ohne Belastung
von Beschuldigtenrechten vorgeschlagen. Der Sammelband bietet der
Rechtspolitik, der Justizpraxis und der Rechtswissenschaft eine Fülle
von Anregungen für eine Strafrechtsreform, die effizienten Rechtsgüter-
schutz durch ein rechtsstaatlich konzentriertes Strafrecht erreichen will.
An der vom hessischen Ministerium der Justiz berufenen unabhängigen
Kommission „Kriminalpolitik“ waren Vertreter der Polizei, der Staats-
anwaltschaft, der Gerichte, der Anwaltschaft, der Sozialverwaltung und
der Wissenschaft beteiligt. Die Kommission wurde von Angehörigen
des hessischen Ministeriums der Justiz beraten.
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